
 

 

 

Auszug aus den Erläuterungen zum MTD Gesetz 2024 - MTDG 

Zu Artikel 1 (§§ 4 und 6 MTDG):  

Biomedizinische Analytiker:innen üben im Rahmen ihres Berufs alle Methoden der Labor- 

und Funktionsdiagnostik aus, die bei medizinischen Untersuchungen und Behandlungen 

erforderlich sind. Dies insbesondere in den Fachbereichen der Hämatologie, 

Hämostaseologie, Histologie, Fortpflanzungsmedizin, Immunhämatologie, Immunologie, 

klinischen Chemie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellkultur und Zytologie und unter den 

gemäß § 6 festgelegten Rahmenbedingungen.  

Im Bereich der Funktionsdiagnostik war bisher für Biomedizinische Analytiker:innen 

ausdrücklich nur die Mitwirkung bei Untersuchungen auf dem Gebiet der Elektro-Neuro-

Funktionsdiagnostik und der Kardio Pulmonalen-Funktionsdiagnostik erwähnt. Die 

Hervorhebung dieser beiden Bereiche der Funktionsdiagnostik entspricht auf Grund der 

Weiterentwicklung in diesen Bereichen nicht mehr der beruflichen Praxis. Weitere Felder der 

Funktionsdiagnostik sind insbesondere die Elektrokardiographie (EKG), die Ergometrie und 

die Spirometrie. 

Zum biomedizinisch-analytischen Prozess (§ 4 Abs. 2) ist insbesondere Folgendes 

auszuführen:  

In Z 1 wird der Rahmen des biomedizinisch-analytischen Prozesses von der Präanalytik bis 

zur Postanalytik und Evaluierung für den Einsatz von Biomedizinischen Analytiker:innen 

vorgegeben. Der Prozess umfasst dabei unter anderem auch  

- die Gewinnung des Untersuchungsmaterials, wie Blutabnahme aus allen Gefäßarten, 

Probengewinnung von Körperflüssigkeiten (ausgenommen jene, die durch besonders 

gefahrengeneigte invasive Verfahren gewonnen werden, z. B. Knochenmark, Ascites, 

Gelenksflüssigkeiten), Abstrichnahme, Abnahme von Sekreten und gegebenenfalls 

dessen Aufbereitung sowie das Legen von Verweilkanülen,  

- die Probenlagerung und -beurteilung insbesondere im Sinne der 

Probenbeschaffenheit, 

- die Festlegung von Zielen und Interventionen sowie die Planung und Vorbereitung 

von Untersuchungen entsprechend den fachlichen und aus 

Qualitätssicherungsgründen gebotenen Anforderungen (z. B. Organisation des 

Untersuchungsablaufs bzw. des Untersuchungsdesigns, Gerätevorbereitung, 

Planung der apparativen und personellen Ressourcen).  

Bei der funktionsdiagnostischen Anamnese ist insbesondere die Patient:inneninformation 

durch Biomedizinische Analytiker:innen hervorzuheben. Im Rahmen der Funktionsdiagnostik 

obliegt den Biomedizinischen Analytiker:innen beispielsweise aufgrund der ärztlichen 

Verdachtsdiagnose die Festlegung von Stufenanalytik und weiterführender labor- und 

funktionsdiagnostischer Untersuchungen sowie die Auswahl der zu untersuchenden 

Laborparameter.  

Im Rahmen der biomedizinisch-analytischen und funktionsdiagnostischen Befundung erfolgt 

die Auswertung und Beurteilung (biomedizinische Validierung) der Ergebnisse. Darunter fällt 

insbesondere die Plausibilitätskontrolle, die Prüfung des Ergebnisses durch Vergleich mit 

vorhandenen Vorwerten und Abgleich mit ärztlichen Verdachtsdiagnosen sowie die 

Interpretation der Analyseergebnisse und Ableitung von Handlungsempfehlungen (z. B. 

Monitoring in der Gerinnungsanalyse).  



 

 

 

Unter Postanalytik und Evaluierung des Prozesses ist insbesondere die Befundübermittlung, 

das Datenmanagement, die Einmeldung in elektronische Datenbanken, die Archivierung von 

Probengefäßen und Präparaten, die fachgerechte Entsorgung des biologischen Materials 

und die Asservierung zu verstehen.  

Unter Z 2 fallen auch Monitoringverfahren (z. B. Abwasserüberwachung und 

Antibiotikaresistenzen), die Gewebe- und Hämovigilanz, zytologische Screenings und 

histologische Voruntersuchungen.  

Mit Z 3 wird die berufsrechtliche Ermächtigung für die Berufsangehörigen geschaffen, 

bestimmte berufsspezifische Arzneimittel und Medizinprodukte zu verabreichen bzw. 

anzuwenden.  

Mit Z 4 wird die berufsrechtliche Ermächtigung für die Berufsangehörigen geschaffen, 

bestimmte berufsspezifische Arzneimittel und Medizinprodukte zu verordnen.  

Z 3 und 4 setzen in Verbindung mit den Regelungen des § 5 die ärztliche oder zahnärztliche 

Anordnung voraus. Diese kann entfallen, sofern die in § 6 vorgesehene Verordnung erlassen 

wird. Bei der Ausarbeitung dieser zu erlassenden Verordnung ist die verbindliche Anhörung 

des MTD-Beirats, der MTD Berufsverbände, der Österreichischen Ärztekammer, der 

Österreichischen Zahnärztekammer und des Dachverbands der Sozialversicherungsträger 

vorgesehen. Vor Erlassung der Verordnung haben noch weitere Abklärungen insbesondere 

im Hinblick auf e-Health-Aspekte zu erfolgen. 

 

Zu Artikel 1 (§§ 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 und 33 MTDG):  

Mit diesen Regelungen soll dem Erfordernis einer zeitgemäßen interdisziplinären und 

interprofessionellen Zusammenarbeit im Team der im Gesundheitswesen tätigen Berufe und 

der Qualitätssicherung Rechnung getragen werden.  

MTD-Berufsangehörige üben ihren Beruf nach Abschluss ihrer Bachelorausbildung nach 

ärztlicher oder zahnärztlicher Anordnung aus. Anders als im Begutachtungsverfahren wird 

von der Verwendung des Begriffs „Zuweisung“ wieder abgegangen und auf den allgemeinen 

Begriff „Anordnung“ abgestellt:  

Eine Anordnung kann sowohl das „Ob“ als auch das „Wie“ der Durchführung und somit 

konkrete Maßnahmen beinhalten, eine Anordnung kann aber auch allgemeiner Natur sein, z. 

B. lediglich „Logopädie“, „Physiotherapie“, „Ergotherapie“ anordnen. Anordnungen 

allgemeiner Natur finden in Praxis insbesondere bei den therapeutischen MTD-Berufen in 

großem Umfang statt. Vor einer Anordnung muss der Arzt/die Ärztin bzw. der Zahnarzt/die 

Zahnärztin prüfen, ob eine Übertragung einer ärztlichen Tätigkeit möglich ist. Wird die 

Delegationsmöglichkeit bejaht, so sind die medizinisch-wissenschaftlichen Erfordernisse und 

somit eine lege-artis Berufsausübung der Maßstab für die Detailliertheit der Anordnung. 

In allen Fällen der Anordnung ist seitens der MTD-Berufsangehörigen auf Grundlage der 

ärztlichen Diagnose eine berufsspezifische Diagnose zu erstellen, um einer lege-artis-

Berufsausübung Rechnung zu tragen. MTD-Berufsangehörige haben sich grundsätzlich an 

die Vorgabe der ärztlichen bzw. zahnärztlichen Anordnung zu halten, allerdings erfordern 

unklare, widersprüchliche oder aus Sicht des/der MTD Berufsangehörigen falsche 

Anordnungen eine Rückkoppelung mit dem/der anordnenden Ärzt:in bzw. Zahnärzt:in.  

 



 

 

 

Hervorgehoben wird, dass es sich um ausschließlich um berufsrechtliche Begrifflichkeiten 

handelt, allfällige sozialversicherungsrechtliche Fragestellungen bleiben unberührt.  

Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe soll durch die Regelungen gefördert und der 

Teamgedanke soll in den Vordergrund gestellt werden. Damit wird auch ein wichtiger Beitrag 

zur Attraktivierung der Gesundheitsberufe in den unterschiedlichen Settings geleistet werden 

und selbständiges Handeln dort ermöglicht werden, wo es aus fachlicher Sicht vertretbar ist. 

Davon ist für Diätolog:innen, Ergotherapeut:innen, Logopäd:innen, Orthoptist:innen und 

Physiotherapeut:innen im Bereich der Gesundheitsförderung und der Primär- und 

Sekundärprävention in intra- und extramuralen Settings auszugehen.  

Zu den Begrifflichkeiten „Gesundheitsförderung“, „Primärprävention“ und 

„Sekundärprävention“ wird insbesondere Definitionen des Öffentlichen Gesundheitsportals 

Österreichs (https://www.gesundheit.gv.at/index.html) und der Österreichischen Plattform 

Gesundheitskompetenz (https://oepgk.at/) verwiesen.  

Um die Bedeutung der interdisziplinären und interprofessionellen Zusammenarbeit im Sinne 

eines multiprofessionellen Versorgungsteams hervorzuheben, wird diese auch als 

ausdrückliche Berufspflicht gesetzlich verankert (§ 33).  

Dem Kooperationsgedanken kommt auch bei einer eigenverantwortlichen Berufsausübung 

wesentliche Bedeutung zu. Diese Bestimmung ist im Kontext eines wechselseitigen 

Kooperations- und Konsultationsmodells der Gesundheitsberufe zu sehen. Dies bedeutet, 

dass auch Angehörige anderer Gesundheitsberufe erforderlichenfalls mit Angehörigen der 

MTD-Berufe zusammenarbeiten müssen.  

Diesbezügliche Pflichten ergeben sich aus den entsprechenden Berufsgesetzen und deren 

Vorgaben für eine qualitätsgesicherte Berufsausübung. 

 

Die gesamten Erläuterungen sind in folgendem Dokument zu finden: https://biomed-

austria.at/sites/default/files/uploads/Erl%C3%A4uterungen%20MTD%20Gesetz%202024%20-

%20MTDG.pdf 
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